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§ 31 UEbG Auslagenersatz, Kosten
und Gebühren

 UEbG - Übernahmegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die Mitglieder der Übernahmekommission haben Anspruch auf Ersatz der angemessenen Reisekosten und

Barauslagen sowie auf eine Vergütung für ihren Zeit- und Arbeitsaufwand. Die Vergütung ist in einer Verordnung

des Bundesministers für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen unter Bedachtnahme auf

Bedeutung und Umfang der Aufgaben der Übernahmekommission zu regeln.

2. (2)Das die Wiener Börse leitende und verwaltende Börseunternehmen ist verpflichtet, die Ansprüche der

Mitglieder der Übernahmekommission auf Auslagenersatz und Vergütungen gemäß Abs. 1 zu erfüllen.

3. (3)Das die Wiener Börse leitende und verwaltende Börseunternehmen kann eine Gebührenordnung für das

Verfahren vor der Übernahmekommission erlassen; die darin vorzusehenden vom Bieter und von der

Zielgesellschaft zu entrichtenden Gebühren sollen den Aufwand gemäß Abs. 1 und gemäß § 30 Abs. 7 decken. Die

Gebührenordnung hat den Erlag von angemessenen Kosten- und Gebührenvorschüssen vorzusehen. Die

Übernahmekommission ist vor Erlassung der Gebührenordnung zu hören. Die Gebührenordnung ist jedenfalls im

Veröffentlichungsblatt des die Wiener Börse leitenden und verwaltenden Börsenunternehmens zu

veröffentlichen.

4. (4)Der Bieter gilt hinsichtlich allfälliger Barauslagen als Antragsteller im Sinn des § 76 AVG.

In Kraft seit 20.05.2006 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/uebg/paragraf/30
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/76
file:///

	§ 31 UEbG Auslagenersatz, Kosten und Gebühren
	UEbG - Übernahmegesetz


